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§ 18 GSLG 1969 § 18
 GSLG 1969 - Steiermärkisches Güter- und Seilwege-Landesgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.03.2025

(1) Wenn die Agrarbehörde feststellt, daß eine Bringungsgemeinschaft ihre Aufgaben, insbesondere die

ordnungsgemäße Instandhaltung ihrer Anlagen, vernachlässigt, ist die Bringungsgemeinschaft von der Agrarbehörde

zu verhalten, innerhalb angemessener Frist das Erforderliche zu veranlassen. Kommt die Bringungsgemeinschaft

diesem Auftrag nicht nach, so hat die Agrarbehörde das Erforderliche auf Gefahr und Kosten der säumigen

Bringungsgemeinschaft zu bewerkstelligen oder die Benützung der Anlage zu untersagen.

(2) Unterläßt die Bringungsgemeinschaft die Bestellung der Organe oder vernachlässigen die Organe ihre

satzungsgemäßen Aufgaben, so kann die Agrarbehörde einen Sachwalter bestellen und diesen mit den Befugnissen

der Organe auf Kosten der Bringungsgemeinschaft betrauen.
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